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Geschichtliches zur Gesetzgebung

1955 GSchG: Verbot Gewässerverunreinigung
1971 GSchG: Aufheben wilder Ablagerungen
1983 USG: Bewilligungspflicht, Zuständigkeiten
1986 Abfall-Leitbild
1987 VVS: Verkehr Sonderabfälle
1990 TVA: Planung, Technik, Kontrolle, Deponien
1992 VGV: Getränkeverpackungen
1995 USG Revision: Grundsätze, Entsorgungspflicht, 

Sanierung von Deponien, VEG
1998 VREG: Rücknahmepflicht Elektronikschrott
2000 Verbrennungspflicht für Siedlungsabfälle
2006 VeVA: Ersetzt VVS
2016 VVEA: Ersetzt TVA
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Ursprung der VeVA

- 41 Fässer mit Dioxinbelastetem Erdmaterial aus Seveso in den 
70er-Jahre verloren: Massive Lücken in der rechtlichen 
Regelung der Entsorgung von Sonderabfällen

- In der Schweiz wurde die VVS erlassen (Verordnung über den 
Verkehr mit Sonderabfällen)

- Das Hauptziel der Verordnung war, den Entsorgungsweg von 
Sonderabfällen zukünftig vollständig kontrollieren zu können und 
eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen

Noctula.pt E-Pics - ETH Zürich
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Ursprung der VeVA

Inkraftsetzung der VVS im Jahre 1987:
- Liste der Sonderabfälle 
- die Zuständigkeiten von Abgebern, Transporteuren und 

Empfängern von Sonderabfällen klar geregelt
- die Annahme einer kantonalen Bewilligungspflicht 

unterstellt
- Begleitscheinpflicht und ein spezielles Meldewesen 

eingerichtet
- Bewilligungspflicht Export und Import von Sonderabfällen 

in die Schweiz



6

VeVA

Inkraftsetzung der VeVA am 1. Januar 2006:
- Ausnahmen von der Begleitscheinpflicht für klar 

definierte Fälle (z. B. Rückgabe von Kleinmengen, 
Warenretouren, firmeninterner Rückschub, Sammlung von 
Publikumsprodukten, Branchenlösungen).

- Einführung eines umfassenden, detaillierten 
Abfallkatalogs (in Anlehnung an den europäischen 
Abfallkatalog) à Verordnung des UVEK über Listen zum 
Verkehr mit Abfällen, LVA

- Einführung der neuen Abfallkategorie «andere 
kontrollpflichtige Abfälle (ak)»

- Einführung einer Informatiklösung www.veva-online.admin.ch

http://www.veva-online.admin.ch/
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Grundlagen der VeVA

Abgeberbetrieb (Art. 3)
(auch Baustelle)

- S/akb/ak-Abfälle entstehen 
bei der ausgeübten Tätigkeit 
(betriebsspezifisch/ nicht 
betriebsspezifisch)

- Muss abklären, um welche 
Abfälle es handelt (Art. 4)

- Vermischungsverbot
(Art. 5)

- Betriebsnummer (Art. 40)
- Begleitscheinpflicht (Art. 6)
- Kennzeichnung Gebinde 

(Art. 7)

www.regiomanager.de maassen-tiefbau entsorgungshoefe-bern.ch

Transporteur

- Bei S/akb-Abfällen 
Begleitscheinpflicht (Art. 6)

- ak-Abfälle werden ohne 
Begleitscheine trans-
portiert

- Kennzeichnung der 
Sonderabfälle (Art. 7)

Entsorgungsunternehmen 
(Art. 3)

- Benötigt eine Bewilligung 
des Kantons (Art. 8, 9, 10)

- Muss überprüfen, was es 
entgegennimmt (Art. 11)

- Meldepflicht (Art. 12) à
www.veva-online.admin.ch

- Kann auch Abgeber sein

http://www.veva-online.admin.ch/
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Begleitscheine

- AA Elektronischer Begleitschein (auf 
www.veva-online.admin.ch generiert)

- BB Vorgedruckter Begleitschein mit grünem, 
rotem und blauem Durchschlag

- CC Sammelbegleitschein (z.B. in Malereibranche 
verwendet)

- DD Kleinmengen (Ziffern „DD“ und die 
Betriebsnummer des Empfängerbetriebs bei <50kg)

Zur Info:
Ein elektronischer Begleitschein wird in einigen Jahren 
die heutigen Begleitscheine ablösen.

http://www.veva-online.ch/
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Begleitscheine: Abgeber- und 
Empfängerbetrieb

www.veva-online.admin.ch
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Abgeber: Faustregel bei Baustellen

- Bei einmaligem oder sehr beschränktem  
Abtransport innerhalb einer Woche:

à Abgeberbetrieb: Unternehmer/Sanierer

- Bei mehrmaligem Abtransport/grossen Mengen 
während längerer Zeit: 

à Betriebsnummer für Baustelle verlangen
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«Handwerkerregelung»

In der VeVA-Vollzugshilfe unter Pflichten der Inhaber sind Begriff und die Pflichten des 
Abgeberbetriebs erklärt.

Unter anderem wird die «Handwerkerregelung» beschrieben:
«Abgeberbetriebe sind im Weiteren Unternehmen, die ihre Tätigkeit am Standort der Kunden 
ausführen, dabei Abfälle erzeugen und diese gegebenenfalls an ihren Standort zurück-
nehmen und lediglich zwischenlagern»

Dazu gehören Tätigkeiten wie:
- Bau- und Malerarbeiten
- Abbruch- und Renovationsarbeiten
- Unterhalt von stationären Anlagen (z.B. Kälte-, Tank- oder 

Liftanlagen) und Gebäuden (z.B. Reinigung, Kaminreinigung,
Räumung)

- Sanierung von Gebäuden (z.B. Entfernung von Asbest) und 
anderen Bauten (z.B. Entfernen von Beschichtungen mittels 
Sandstrahlen)

- Sanierung von belasteten Standorten: Unfallstandorte

Wichtig:
- Keine Bearbeitung der Abfälle
- «Bis die Mulde voll ist»
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Begleitscheine: Abfallcode und                  
-beschreibung

www.veva-online.admin.ch

«LVA»
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Klassierung der Abfälle
LVA: 423 Sonderabfälle 
- 249 Abfälle sind aufgrund ihrer Herkunft Sonderabfälle, z.B. schwach 

gebundener Asbest
- 174 Abfälle sind nur dann Sonderabfälle, wenn sie gefährliche Stoffe 

enthalten
à VeVA-Vollzugshilfe hilft (im Google «VeVA-Vollzugshilfe» eingeben)
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Klassierung der Abfälle

Abfälle, die vor Allem die private Kontrolle betreffen:
- Kapitel 17 der LVA: Bauabfälle und Bodenaushub

à Klassierung nach Vorliegen der Analysenergebnisse, im 
Zweifelsfall (oder aus Erfahrung) als Sonderabfall 
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Entsorgungsunternehmen

- Entsorgungsunternehmen sind 
mit den bewilligten Abfallcodes 
auf www.veva-online.admin.ch
öffentlich einsehbar

http://www.veva-online.admin.ch/
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Empfänger

- Hat eine Bewilligung des Kantons
- Nimmt die Abfälle entgegen
- Kontrolliert die Richtigkeit der Angaben auf dem 

Begleitschein
- Stellt sicher, dass es sich um die Abfälle auf dem 

Begleitschein handelt
- Wiegt die Abfälle und trägt Gewicht auf Begleitschein ein
- Retourniert den ausgefüllten Begleitschein an den Abgeber

Valorec
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Empfänger

Meldepflicht via www.veva-online.admin.ch
- für Sonderabfälle quartalsweise: Jeder Begleitschein muss 

erfasst werden
- Für ak-Abfälle jährlich: Gesamtmenge pro Abfallcode 
- Neu ab 2021: nk-Abfälle jährlich: Gesamtmenge pro 

Abfallcode 

http://www.veva-online.admin.ch/
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Transport

- Transporteur benötigt keine 
Betriebsnummer

- Chauffeur ergänzt Kennzeichen, Datum 
und Unterschrift
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AWEL

- Kontrolle der entgegengenommenen Mengen der Betriebe 
(rund 170 Betriebe) à Plausibilisierung

- Auswertung der Daten im Bedarfsfall
- Statistik
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BAFU

- Verfasser der Verordnungen im Auftrag des Bundesrats
- Vollzug grenzüberschreitender Verkehr
- VeVA-Vollzugshilfe
- Statistik
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Fragen?


